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Senatsbeschluss Nr.  200/2007 

  
vom 20.02.2007 

 
Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Eur opäischen Parlaments 
und des Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäische n Verbund für territoriale 
Zusammenarbeit (EVTZ) 
__________________________________________________________________ 
 
Der Senat beschließt: 
 

/... 

I.  Der Senat bestimmt aufgrund der Senatsvorlage Nr. 200/2007 des Regieren-
den Bürgermeisters – Senatskanzlei – die Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
Technologie und Frauen als zuständige Behörde für die wirksame Anwendung 
der EVTZ-VO gem. Art. 4 Abs. 4 in Verb. mit Abs. 2, 3, Art. 6, Art. 13, Art. 14 
EVTZ-VO. 

 
II.  Eine Vorlage an das Abgeordnetenhaus ist nicht erforderlich. 
  
III.  Der Beschluss ist durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und 

Frauen zu bearbeiten. 
 
 
__________________________________________________________________ 
 

Hiermit wird beurkundet, dass dieser 
Beschluss in der 12. Sitzung des Senats 
gefasst wurde. 

 
Der Schriftführer 

 
 
Regierungsdirektor 
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Bearbeitungshinweise zum SB 200/2007 
 
 
 
I. Mit der Bitte um Bearbeitung: 
 

1. Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen 
 

 
II. Nachrichtlich: 
 

2. Alle übrigen Senatsverwaltungen 
 
 
 
Im Auftrag 
G löck le r  














